31/BVI127]/2024

Beschlussvorlage
offentlich

Genehmigung der Blrgermeistervorlage: Abschluss
eines Versorgungsvertrages zwischen der Gemeinde
Altenhagen und der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. fur die
Kita "Kinnerstuw" Altenhagen ab dem 01.01.2024

Organisationseinheit: Datum
Fachbereich Bau, Ordnung und Soziales 12.01.2024
Verfasser: Einreicher:

Stefanie Kiithe

Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine O/N
Gemeindevertretung Altenhagen (Entscheidung) 03.06.2024 o)
Sachverhalt

Die Kindertagesstatte "Kinnerstuw" in Altenhagen wird ab dem 01.01.2024 von der
Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. betrieben und soll ab dem 01.01.2024 mit Frihstick, Vesper und
Mittagessen aus der Gemeindekiiche Altenhagen beliefert werden.

Dazu muss ein Versorgungsvertrag zwischen der Gemeinde Altenhagen als Auftragnehmer
und der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. als Auftraggeber abgeschlossen werden.

Gemal § 22 Abs. 2 KV M-V ist die Gemeindevertretung fir die Entscheidung zustandig.

Der Bilrgermeister hat gemadR § 39 (3) Satz 3 KV M-V den Versorgungsvertrag
abgeschlossen zwischen er Gemeinde Altenhagen und der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V fur die
Kita ,Kinnerstuw" Altenhagen. Die Einberufung einer  Dringlichkeitssitzung der
Gemeindevertretung war kurzfristig nicht moglich, da die Kita bereits zum 01.01.2024
betrieben wird.

Die Blrgermeistervorlage ist als Anlage beigefligt.

Die Dringlichkeitsentscheidung ist durch die Gemeindevertretung zu genehmigen (8 39 (3)
Satz 4 KV M-V).

Die Personen, die dem Mitwirkungsverbot gem. § 24 KV M-V unterliegen, haben dies
eigenverantwortlich anzuzeigen.

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung Altenhagen genehmigt die Dringlichkeitsentscheidung des
Burgermeisters (Vorlagen-Nr.: 31/BM/126/2024) zum Abschluss des Versorgungsvertrages
zwischen der Gemeinde Altenhagen und der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. fur die Kita
~Kinnerstuw" in Altenhagen.



Finanzielle Auswirkungen

im Ifd. Haushaltsjahr:
\:’ nein
[ Jia

in Folgejahren:
D nein \:’ ja
D einmalig

|:| jahrlich wiederkehrend

Finanzielle Mittel stehen:

\:’ stehen zur Verfiigung unter

Produktsachkonto:

Bezeichnung:

|:| stehen nicht zur Verfiigung

Deckungsvorschlag:
Produktsachkonto:

Bezeichnung:

D Deckungsmittel stehen nicht zur Verfiigung

Haushaltsmittel:

Haushaltsmittel:

Soll gesamt:

Soll gesamt:

MaBnahmesumme:

MaBnahmesumme:

noch verfiigbar:

noch verfiigbar:

Erlauterungen:

Anlage/n

1 2024-01-25 Versorgungsvertrag offentlich

2 2024-01-25 Burgermeistervorlage Abschluss Versorgungsvertrag 6ffentlich




Versorgungsvertrag

zwischen

der Gemeinde Altenhagen, vertreten durch den Biirgermeister Herrn Heiko

Réhrdanz, iiber das Amt Treptower Tollensewinkel, RathausstraRe 1,
17087 Altentreptow als Auftragnehmer

und

der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V., Regionalverband M-V Siidost, vertreten durch

den Regionalvorstand Herrn Matthias Riek, Clara-Zetkin-StraRe 15c/d,
17033 Neubrandenburg als Auftraggeber

wird folgendes vereinbart:

1.

Der Auftragnehmer Ubernimmt die Essenversorgung Frilhstlick, Mittag und
Vesper fir die Kindertagesstatte ,Kinnerstuw" in Altenhagen in Hohe von
taglich ca. 20-25 Portionen auf der Grundlage einer Monatsspeiseplanung
nach dem heutigen Kenntnisstand der Erndhrungswissenschaften {Deutsche
Gesellschaft fur Ernahrung).

Die Produktion der Speisen erfolgt so, dass sie den verschiedenen
Altersgruppen der Essennehmer gerecht wird.

Das Mittagessen fur die Kindertagesstatte ,Kinnerstuw" wird taglich von
Montag bis Freitag jeweils bis 11:00 Uhr entsprechend der vorbestellten
Tagesportionszahl in normgerechten geschlossenen Thermoporten durch den
Auftragnehmer angeliefert. Das Essen muss bei Anlieferung eine Temperatur
von mindestens 65 °C haben.

Fur den Transport von der Produktionsstétte (Kiiche Altenhagen) bis zur
Ausgabestelle (Kindertagesstatte , Kinnerstuw") einschliel3lich der
Ruckfuhrung der Thermoporte ist der Auftragnehmer verantwortlich.
Gleichzeitig ist der Auftragnehmer flr die Beseitigung der Essensreste
verantwortlich.

Die Bestellung der Essenportionen erfolgt nach Absprache mit dem Personal
der Ktiche Altenhagen. Prazisierungen sind bis 07:30 Uhr des laufenden
Tages in der Kiiche Altenhagen (Tel. 039600/ 20248) mdoglich.



. Der Abgabepreis betragt

fiir Frithstiick 0,85 €
fiir Vesper 0,85 €
fir Mittag Kita 3,30€
fiir Mittag Hort 3,55 €
fiir Mittag Gaste 6,30 €

Getrinkepauschale Kita pro Tag 0,15 €
Getrankepauschale Hort pro Tag 0,10 €

. Das Essenangebot besteht aus einem vollwertigen Essen. Der Preis
beinhaltet den Wareneinsatz, die Personal- und Lohnnebenkosten, die
Transport-, Verwaltungs- und Sachkosten der Kiiche Altenhagen und die
gesetzliche Mehrwertsteuer.

. Preisverénderungen (siehe Punkt 8) sind schriftlich zu begriinden und bieten
die Grundlage neuer Preisverhandlungen.

. Der Vertrag tritt mit Wirkung vom 01.01.2024 in Kraft und verlangert sich
jeweils um 1 Jahr, wenn er nicht spétestens 3 Monate vor Ablauf schriftlich
gekiindigt wird.

. Der Auftraggeber kann den Vertrag aus wichtigen Griinden mit sofortiger
Wirkung ohne Einhaltung der Kiindigungsfrist kiindigen, wenn der
Auftragnehmer trotz dreimaliger schriftlicher Abmahnungen seinen
vertraglichen Verpflichtungen nicht nachkommt.

10. Dem Auftragnehmer wird ein auBerordentliches Kiindigungsrecht mit einer

Frist von 3 Monaten fur den Fall eingerdumt, dass infolge von Unrentabilitat
die Produktion eingestellt werden muss. Dem Auftraggeber steht ein Einblick
in die Kostenrechnung zu.



11.Der Auftragnehmer verpflichtet sich zu einer engen Zusammenarbeit und
winscht ausdricklich die Einflussnahme durch den Auftraggeber auf die

Gestaltung der Speiseplédne unter Beachtung der Kalkulation.

12.Die Bezahlung der Lieferleistungen erfolgt durch den Auftraggeber jeweils zum
10. des Monats nach Rechnungsvorlage der Lieferleistungen des Vormonats

durch den Auftragnehmer.

Neubrandenburg,
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31/BM/126/2024

Birgermeistervorlage
nichtoffentlich

- Abschluss eines Versorgungsvertrages mit der Kita
"Kinnerstuw" Altenhagen

| Organisationseinheit: ' Datum
| Bau, Ordnung und Soziales 12.01.2024

:
Verfasser: Einreicher:
Stefanie Kiithe

Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine O/N
31 Gemeinde Altenhagen Biirgermeister [intern] N

| (Entscheidung)

Sachverhalt

Die Kindertagesstatte "Kinnerstuw" in Altenhagen wird ab dem 01.01.2024 von der
Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. betrieben und soll ab dem 01.01.2024 mit Friihstiick, Vesper und
Mittagessen aus der Gemeindekiiche Altenhagen beliefert werden.

Dazu muss ein Versorgungsvertrag zwischen der Gemeinde Altenhagen als Auftragnehmer
und der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. als Auftraggeber abgeschlossen werden.

Der Abgabepreis betragt:

fir Fruhstuck 0,85 €
fur Vesper 085¢€
fur Mittag Kita 3,30 €
fur Mittag Hort 3,55 €

fur Mittag Géste 6,30 €
Getrankepauschale Kita pro Tag 0,15 €
Getrénkepauschale Hort pro Tag 0,10 €

Geman § 22 Abs. 2 KV M-V ist die Gemeindevertretung fiir die Entscheidung zusténdig.

Da es sich um eine unaufschiebbare Vertragsénderung handelt, entscheidet gemag § 39 (3)
Satz 3 KV M-V der Burgermeister (auBerste Dringlichkeit) anstelle der Gemeindevertretung.
Diese Entscheidung ist gemal 8§ 39 (3) Satz 4 KV M-V in der néachsten
Gemeindevertretersitzung zu genehmigen.

Beschlussvorschlag

Der Birgermeister der Gemeinde Altenhagen beschliel3t den Versorgungsvertrag mit der
Johanniter-Unfall-Hilfe e.V., Regionalverband M-V Slidost, vertreten durch den
Regionalverband Herrn Matthias Riek, Clara-Zetkin-StralRe 15c/d, 17033 Neubrandenburg
fir die Kindertagesstatte "Kinnerstuw" in Altenhagen ab dem 01.01.2024 mit Friihstick,
Vesper und Mittagessen aus der Gemeindekiiche Altenhagen.



Finanzielle Auswirkungen

im Ifd. Haushaltsjahr:
E nein
[ Jia

in Folgejahren:
D nein
D einmalig

D jahrlich wiederkehrend

[ Jia

Finanziel

le Mittel stehen:

D stehen zur Verfiigung unter

Produktsachkonto:
31/5.7.3.02.44131000

31/5.7.3.02.44132000

Bezeichnung:
Gemeindekiiche Altenhagen/Beteiligung
Essenkasten 7%

Gemeindekiiche Altenhagen/Beteiligung
Essenkosten 19%

D stehen nicht zur Verfiigung

Deckungsvorschlag:
Produktsachkonto:

Bezeichnung:

Deckungsmittel stehen nicht zur Verfiigung

Haushaltsmittel:

Haushaltsmittel:

Soll gesamt:

Soll gesamt:

MaBnahmesumme:

Maflnahmesumme:

noch verfiigbar:

noch verfiigbar:

Erlduterungen:

Anlageln
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|
| R S —

Unterschrift

-

0 fg 7 : {{ ;17,// "5_.'.




	Vorlage
	Anlage  1 2024-01-25 Versorgungsvertrag
	Anlage  2 2024-01-25 Bürgermeistervorlage Abschluss Versorgungsvertrag

